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Datenlecks in Digitalen Gesundheitsanwendungen [#251553] 
Ihre Zeichen und Nachricht vom: 16.06.2022 
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wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihres oben genannten Schreibens vom 16.06.2022. 

Ihre Anfrage nach amtlichen Informationen wird unter dem Geschäftszeichen IFG-Anfrage 

2022#0041 nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bearbeitet. 

 Wir möchten darauf hinweisen, dass die Bearbeitung Ihrer Anfrage die Hinzuziehung der Hersteller 

der Digitalen Apps erfordert sowie ggf. die Schwärzungen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

und personenbezogenen Daten. 

Aufgrund der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem IFG (Informationsgebühren-

verordnung vom 01.01.2006) müssen daher aufwandsbezogen Gebühren erhoben, die gemäß der 

Anlage zu §1 Abs. 1 Gebühren- und Auslagenverzeichnis Nr. 2.2 berechnet werden und im vorlie-

genden Fall bis zu 250,00 Euro betragen. 

Wir bitten Sie daher, uns bis zum 20.08.2022 unter Angabe des o. g. Geschäftszeichens und Ihrer 

vollständigen Postanschrift mitzuteilen, dass Sie einer etwaigen Gebührenübernahme zustimmen.  

Sollten wir keine Antwort erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie die Anfrage zurückziehen. 

 
Mit freundlic hen Grüßen 
Im Auftrag 
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